
Abschnittskontrolle „Section Control“ anstatt stationärer Blitzer 
im Aubinger Tunnel

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00731 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 22 - Aubing-Lochhausen-Langwied vom 16.09.2020

Sehr geehrter Herr Kriesel,

bei dem Antrag des Bezirksausschusses 22 – Abschnittskontrolle „Section Control“ anstatt 
stationärer Blitzer im Aubinger Tunnel- handelt es sich um eine Angelegenheit der laufenden 
Verwaltung. Eine Behandlung im Stadtrat ist daher nicht erforderlich.

Die Geschwindigkeitsüberwachung im Aubinger Tunnel fällt in die Zuständigkeit des 
Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das ausführliche Antwortschreiben haben wir diesem 
Schreiben beigefügt.

Beim Geschwindigkeitsmessverfahren „Section Control“ handelt es sich demnach um ein 
komplett neues Verfahren, das in Bayern noch nicht eingeführt ist. Alle weiteren Details 
können dem Antwortschreiben entnommen werden.

Mit freundlichen Grüßen
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